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Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen
Mobile Jugendarbeit
Frau Striegler:  033984 - 508905 / 01522-6832699
Frau Klöhn:   033962 - 50335 / 0175-1967747

Bürozeiten des Evangelischen Pfarramtes Heiligengrabe
Dienstag und Donnerstag  8.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
Heiligengrabe OT Heiligengrabe, Wittstocker Straße 46
Tel. 033962/502 71

Erreichbarkeiten und Havariedienste
des Wasser- und Abwasserverbandes Wittstock
Wasser- und Abwasserverband Wittstock
Wasserwerkstraße 1
16909 Wittstock/Dosse
Telefon: 03394 4760-0
E-Mail: info@wav-wittstock.de
Mo-Do: 08.00 bis 11.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Fr: 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Weitere Termine nach Vereinbarung!

Bereitschaftsdienste
Trinkwasserversorgung: 0172 – 3242362
Abwasserentsorgung zentral:  0173 – 6146063
Abwasserentsorgung dezentral
(Sammelgruben und Kleinkläranlagen): 0171 – 2246799

Sprechzeiten und Erreichbarkeit  
der Ortsvorsteher

Inhaltsverzeichnis
Lfd. Nr. Inhalt des amtlichen Teils

Erreichbarkeit der Schiedsperson
Mit dem Schiedsmann Herrn Thomas Jansen können bei 
Bedarf telefonisch Termine vereinbart werden,
Tel. 01 71 - 369 61 22.
Mit dem Schiedsmann Herrn Dieter Herm können bei Bedarf 
telefonisch Termine vereinbart werden,
Tel. 0 33 96 - 54 04 07.

Erreichbarkeit der Revierpolizistin 
Frau Manuela Hennig

Tel.: 03394-4230 oder 0172-1715009

ANSCHRIFT: Gemeinde Heiligengrabe, Am Birkenwäldchen 1a
 16909 Heiligengrabe

Dienstag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr- 16.00 Uhr

Erreichbarkeit der Kümmerin Blumenthal
Frau Öz: Tel. 033984-509899  
kuemmerin-blumenthal@t-online.de

Wichtige Rufnummern 
Vorwahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .033962
Sekretariat/Vermittlung .Frau Gerks . . . . . . . . . .67 – 0
Bürgermeister . . . . . . . . .Herr Schült . . . . . . . . . .67 301
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 333
Leiterin Hauptamt, Standesamt,  
Gleichstellungsbeauftragte/r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 311
Friedhofsverwaltung, Protokoll- und  
Sitzungsdienst . . . . . . . .Frau Städtke. . . . . . . . .67 310
Einwohnermeldeamt. . . .Frau Büschke  . . . . . . .67 312
Personalverwaltung . . . .Frau Reker . . . . . . . . . .67 309
Kita- und Schulverwaltung Frau Geyer . . . . . . . . . .67 308
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Mohs . . . . . . . . . .67 329
Brand- und Katastrophenschutz / 
Jugendfeuerwehr . . . . . .Herr Hannemann . . . . .67 303
Leiterin Kämmerei. . . . . .Frau Manke . . . . . . . . .67 317
Kasse/Vollstreckung. . . .Frau Kiesewalter . . . . .67 325
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frau Engel
Leitung Gemeindekasse 
Steuern/Abgaben. . . . . .Frau Reichel . . . . . . . . .67 324
Anlagenbuchhaltung/ 
Vollstreckung . . . . . . . . .Frau Trost  . . . . . . . . . .67 322
Geschäftsbuchhaltung/ 
Statistiken . . . . . . . . . . . .Frau Schwarze . . . . . . .67 323
Leiterin Bauamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 318
Bauüberwachung . . . . . .Frau Fechner . . . . . . . .67 321
Bauverwaltung . . . . . . . .Frau Greitemeier . . . . .67 316
Bauamt . . . . . . . . . . . . . .Frau Märzke . . . . . . . . .67 319
Liegenschaften . . . . . . . .Frau Grothe . . . . . . . . .67 320
Bauhof . . . . . . . . . . . . . .Herr Jennrich 0173 - 722 82 85
Ordnungsamt, Archiv . . .Frau Liewald. . . . . . . . .67 313
Gewerbeamt, Tourismus 
Wirtschaftsförderung . . .Herr Fellenberg . . . . . .67 314
Wohnraum- 
u. Gebäudeverwaltung  . Frau Müller . . . . . . . . . .67 315

Ortsteile Ortsvorsteher Kontakt

Blandikow Jörg Meusburger Tel. 03 39 62 - 50 26 3

Blesendorf Wolfram  
Hlouschek 

Tel. 0173 -  626 42 56

Blumenthal Bettina Teiche Tel. 0151-44014300 
jeden 2. Montag im Monat,  
17.30 Uhr – 18.30 Uhr  
im Bürgerhaus

Grabow bei 
Blumenthal

Marko Klose Tel. 0173 - 8182084

Heiligengrabe Ingo Peter ortsbeirat-heiligengrabe@web.de
Tel.: 03 39 62 - 80 94 62

Herzsprung Thomas Albrecht Tel. 03 39 65-400 52

Jabel Fred Wehland Tel. 0173 - 2079020

Königsberg Axel Fischer Tel. 033965 - 40220

Liebenthal Nico Gireth Tel. 0151-52986341

Maulbeerwalde Nicole Bley Tel.: 033962 - 289919

Papenbruch Marcel  
Wildebrandt

Tel. 0177-2685308

Rosenwinkel Olaf Stallknecht Tel. 03 39 84-705 04
jeden 1. Mittwoch im Monat, 
16.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wernikow Detlef Gehlhar Tel. 0 33 94- 44 09 50

Zaatzke Jacqueline Türk Tel. 0151-6140 67 98

1 Grundstücksangebote der Gemeinde Heiligengrabe 

2 Straßen- und Gehwegreinigung in der Gemeinde Heiligen-
grabe

3 Aufforderungen zur Vorlage von Einkommensnachweisen 
an alle Eltern und Personensorgeberechtigte

4 Öffentliche Bekanntmachung Bodenordnungsverfahren 
 Halenbeck  Verf.-Nr. 4003F
 Wulfersdorf  Verf.-Nr. 400109
 Freyenstein  Verf.-Nr. 4001M
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Begrüßung des neuen Bürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
als neuer Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe möchte ich mich für das Vertrauen bedanken, dass Sie mir entgegen-
gebracht haben. Unabhängig von Ihrem Kreuz auf dem Wahlzettel verstehe ich mich als Bürgermeister für alle Menschen der 
Gemeinde und biete Ihnen ein offenes Ohr für Ihre Anliegen, Ihre Ideen und natürlich auch für Ihre konstruktive Kritik.

Das Ehrenamt stellt einen unverzichtbaren Wert unserer Gemeinde dar. Es lebt durch die Menschen, die sich freiwillig enga-
gieren und damit einen unschätzbaren Beitrag für unser Zusammenleben leisten.  Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, die 
Rahmenbedingungen dafür zu verbessern und Sie in Ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen. 

Eine gut aufgestellte Gemeinde braucht ein gesundes Gewerbe und das Gewerbe benötigt eine gut aufgestellte Verwaltung. 
Wir bemühen uns, Sie als Gewerbetreibende so zu unterstützen, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 
Ergänzend bieten wir Ihnen Hilfe bei der Vernetzung untereinander an, um Synergieeffekte besser nutzen zu können.

In den kommenden Jahren werden wir einige Herausforderungen zu meistern haben: sei es die Schaffung und den Erhalt von 
Wohnraum, die Bewältigung des Personalmangels in fast allen Bereichen oder die Verbesserung der Betreuungs- und Arbeits-
bedingungen in unseren Kitas und Schulen. Dies wird uns umso besser gelingen, je mehr Sie als Bürgerinnen und Bürger Ihre 
Ideen, Ihre Talente und Ihre Tatkraft in das Leben unserer Gemeinde einbringen.
  
Ich möchte Sie hiermit ermutigen, dass wir aufeinander zugehen, miteinander reden und uns gegenseitig unterstützen. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Gemeinde Heiligengrabe, unser aller Lebensmittelpunkt, so zu einem noch 
schöneren Ort entwickeln werden. 

Meine Tür steht für Sie immer offen,
Ihr Bürgermeister
Karl-Friedrich Schült
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AMTLICHER TEIL

1 Immobilienangebote der Gemeinde Heiligengrabe

2 Straßen- und Gehwegreinigung in der Gemeinde Heiligengrabe

OT Blumenthal
Bebauungsplan Nr. 1 „Südliche Dorfstücke“ 

Gemarkung Blumenthal, Flur 1, Flurstücke 488, 486,109,110,106
Straße der Solidarität, 16909 Heiligengrabe
Größe gesamtes Baugebiet ca. 1,7 ha
mehrere Bauparzellen mit unterschiedlichen Flächengrößen

Straßenseitig ortsüblich erschlossen, keine innere Erschließung 

Allgemeines Wohngebiet, Einzel- oder Doppelhäuser in offener oder geschlos-
sener Bauweise, GRZ 0,3, Satteldach 40° - 50°
Die genauen Festsetzungen sind dem Bebauungsplan zu entnehmen.
Verkauf erfolgt mit Bauverpflichtung

20 €/m² VB zzgl. Vermessungs-, Notar- und Gerichtsgebühren
ggf. Erschließungskosten

Bezeichnung

Lage und Größe

Erschließungszustand

Wesentliche Festsetzungen

Kaufpreis

Aus gegebenem Anlass weist das Ordnungsamt ausdrück-
lich darauf hin, dass alle Bürger bzw. Grundstückseigentü-
mer ihrer Straßenreinigungspflicht regelmäßig nachzukom-
men haben.

Bei Kontrollen konnte festgestellt werden, dass dem in 
vielen Fällen nicht nachgekommen wurde. Gemäß § 2 der 
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Heiligengrabe ist 
die Reinigung der Fahrbahnen und Gehwege grundsätzlich 
den Eigentümern der an sie angrenzenden und durch sie 
erschlossenen Grundstücke im Satzungsgebiet übertragen.
Das Einwachsen von Gräsern und ähnlichem Aufwuchs ver-
ursacht erheblichen Schaden an der Infrastruktur, speziell 
auf Gehwegen und in der Gosse.

Die Entfernung des Bewuchses auf Gehwegen und in Gos-
senbereichen durch die Gemeinde Heiligengrabe verursacht 
jährlich Reparaturkosten von mehreren tausend Euro. Diese 
fehlen an anderen Baustellen. 

SB Liewald
Ordnungsamt

OT Blumenthal
Straße der Solidarität

Gemarkung Blumenthal, Flur 1, Flurstücke 51, 564, 554, 53
Straße der Solidarität, 16909 Heiligengrabe, ca. 2.100 m² 

Ortsüblich erschlossen

Wohnbebauung nach den Grundsätzen des § 34 BauGB möglich, Verkauf erfolgt 
mit Bauverpflichtung

20 €/m² VB zzgl. Vermessungs-, Notar- und Gerichtsgebühren

Bezeichnung

Lage und Größe

Erschließungszustand

Wesentliche Festsetzungen

Kaufpreis

Frau Grothe
033962 67 320
bauamt@heiligengrabe.de
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3 Aufforderungen zur Vorlage von Einkom-
mensnachweisen an alle Eltern und Personen-
sorgeberechtigten

Gemäß § 10 Abs. 2 der Kita-Kostenbeitragssatzung werden 
hiermit alle Eltern/Personensorgeberechtigten, deren Kinder 
in den Kindertagesstätten der Gemeinde Heiligengrabe be-
treut werden, aufgefordert, für die jährliche Überprüfung der 
Elternbeiträge, Auskunft über die aktuellen Einkommensver-
hältnisse zu geben.

Der Einkommensnachweis ist durch die Vorlage geeigneter 
aktueller Unterlagen zu erbringen. Geeignete Unterlagen 
sind z.B.:

Bei nichtselbstständigen Personen und Beamten:

(Jahres)-Verdienstbescheinigungen der letzten drei Monate, 
Bescheide (Einkommenssteuerbescheid nur als Nachweis 
der Werbungskosten, …),
Beweisurkunden (Unterhaltsvereinbarungen, Unterhaltstitel, 
Mutterschaftsgeld (Kinder)-Krankengeld, Gewinne aus Ver-
mietung und Verpachtung sowie Kapitalvermögen…),
bei Beamten: Nachweise über die private Kranken- und 
Pflegeversicherung

Bei Selbstständigen:

Einkommenssteuerbescheid bzw. im ersten Jahr der Selbst-
ständigkeit eine Einkommensselbsteinschätzung,
Nachweise über die private Kranken- und Pflegeversiche-
rung,
Beweisurkunden (Unterhaltsvereinbarungen, Unterhaltstitel, 
Gewinne aus Vermietung und Verpachtung sowie Kapital-
vermögen …)

Bei sonstigen Personen:

Bescheide (Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung, 
Arbeitslosengeld, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld, Renten, 
Krankengeld,…)
Beweisurkunden (Unterhaltsvereinbarung, Unterhaltstitel, 
Gewinne aus Vermietung und Verpachtung sowie Kapital-
vermögen…)

Zusätzlich dürfen private Versicherungen bei der Einkom-
mensermittlung in Abzug gebracht werden. Hierfür werden 
aktuelle Beitragsrechnungen zu folgenden Versicherungen 
benötigt:

- Privathaftpflichtversicherung
- Hausratversicherungen
- Kfz-Haftpflichtversicherung
- Lebensversicherungsbeiträge
- Sterbegeldversicherung
- Beiträge zur privaten und freiwilligen Kranken- und Pfle-
geversicherung

Die Unterlagen sind bis zum 29.09.2023 einzureichen bei:

Gemeinde Heiligengrabe

Bereich Kindertagesstätten
Frau Mohs/Frau Geyer
Am Birkenwäldchen 1 a
16909 Heiligengrabe
Mail: hauptamt@heiligengrabe.de

Bei Nichtvorlage erfolgt gem. § 8 Abs. 6 Kita-Kostenbei-
tragssatzung die Festsetzung des Höchstbetrages.

4 Öffentliche Bekanntmachung
Bodenordnungsverfahren

Schlussfeststellung im Bodenordnungsverfahren
Halenbeck
Verf.-Nr. 4003F

wird hiermit gemäß § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetz (LwAnpG) i. V. m. § 149 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) die Schlussfeststellung erlassen und Folgendes 
festgestellt:
1. Die Ausführung des Bodenordnungsplanes und seines 
Nachtrags ist bewirkt.
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die in 
dem Bodenordnungsverfahren hätten berücksichtigt wer-
den müssen.
3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abge-
schlossen. 

Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung 
an die Teilnehmergemeinschaft ist das Bodenordnungsver-
fahren beendet und die Teilnehmergemeinschaft erloschen.

Gründe

Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 
FlurbG liegen vor.

Der Bodenordnungsplan und die hierzu ergangenen Nach-
träge sind in allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das 
Eigentum an den neuen Grundstücken auf die in dem 
Bodenordnungsplan und in seinen Nachträgen genannten 
Beteiligten übergegangen. Die öffentlichen Bücher sind 
berichtigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines 
Monats beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-
wirtschaft und Flurneuordnung, Fehrbelliner Str. 4 e, 16816 
Neuruppin Widerspruch erhoben werden. 

Prenzlau, den 14.08.2023 
Im Auftrag
DS Matthias Benthin 
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2. Änderungsbeschluss

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung, Dienstsitz Neuruppin hat beschlossen:
 
Das mit Anordnungsbeschluss vom 09.06.2009 und 1. Än-
derungsbeschluss vom 16.06.2014 festgestellte Gebiet des 

Flurbereinigungsverfahrens Wulfersdorf
Verf.-Nr. 400109

wird gemäß § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) wie 
folgt geändert:

1. Verfahrensgebiet

1.1 Hinzuziehung von Flurstücken

Zum Verfahrensgebiet werden nachstehend aufgeführte 
Flurstücke hinzugezogen und auch insoweit das Flurberei-
nigungsverfahren angeordnet:

Land Brandenburg
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Stadt Wittstock/Dosse

Gemarkung Flur Flurstück(e)

Wulfersdorf 101 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22

Freyenstein 105 170

Die Größe der zugezogenen Flurstücke beträgt lt. Liegen-
schaftskataster  53,9114 ha. 

1.2 Ausschluss von Flurstücken

Nachstehend aufgeführte Flurstücke werden aus dem Ver-
fahrensgebiet ausgeschlossen:

Land Brandenburg
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Gemeinde Heiligengrabe

Gemarkung Flur Flurstück(e)

Blesendorf 5 221
Land Brandenburg
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Stadt Wittstock/Dosse

Gemarkung Flur Flurstück(e)

Niemerlang 5 364

Niemerlang 6 210

Gemarkung Flur Flurstück(e)

Wittstock 26 55

Wittstock 27 31

Gemarkung Flur Flurstück(e)

Wulfersdorf 1 386, 387, 390

Wulfersdorf 2 488, 490, 492, 511, 513, 
515, 517, 519, 521, 522, 
524, , 532, 534, , 539, 540, 
542, 544, 552, 557, 558

Wulfersdorf 6 105, 108, 110

Wulfersdorf 8 131

Die Größe der ausgeschlossenen Flurstücke beträgt lt. Lie-
genschaftskataster 9,5470 ha.

Das geänderte Verfahrensgebiet hat nunmehr eine Größe 
von ca.  2720 ha. 

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage beigefügten 
Gebietskarte dargestellt. 

2. Beteiligte 
Am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG 
beteiligt:

- als Teilnehmer

die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücke, die den Eigentümern gleichstehenden Erb-
bauberechtigten sowie die Inhaber von selbständigem 
Gebäudeeigentum.

- als Nebenbeteiligte

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk 
Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen 
werden,
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land 
für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 
39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 
58 Abs. 2 FlurbG),
c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flur-
bereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses 
beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird,
d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen 
Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die 
Benutzung solcher Grundstücke beschränken,
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e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 
FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 
Satz 2 FlurbG),
f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
renden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhal-
tungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 
und 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen 
an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken 
haben (§ 56 FlurbG).

3. Teilnehmergemeinschaft

Die Eigentümer der zugezogenen Flurstücke, die den Ei-
gentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie 
die Inhaber von selbständigem Gebäudeeigentum auf den 
zugezogenen Flurstücken werden Mitglieder der „Teilneh-
mergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Wulfers-
dorf“.

Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der ausgeschlos-
senen Flurstücke sowie die Inhaber von selbständigem 
Gebäudeeigentum auf den ausgeschlossenen Flurstücken 
scheiden insoweit aus der Teilnehmergemeinschaft aus.

4. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

Rechte an den zum Verfahrensgebiet zugezogenen Flurstü-
cken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind 
gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach erfolgter Bekanntmachung dieses Beschlusses 
beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung, Fehrbelliner Str. 4 e, 16816 Neuruppin 
anzumelden.

Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der 
Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu 
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die obere Flur-
bereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Frista-
blaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, 
dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

5. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums

Gemäß der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist hinsichtlich 
der zugezogenen Flurstücke von der Bekanntgabe dieses 
Beschlusses an bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplanes in folgenden Fällen die Zustimmung der oberen 
Flurbereinigungsbehörde erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Verfahrensge-
biet geändert werden soll; dies gilt nicht für die Änderungen, 

die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.
b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, 
Hangterrassen und ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, 
wesentlich verändert oder beseitigt werden sollen.
c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hop-
fenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze 
beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnah-
mefällen möglich, soweit landeskulturelle Belange, insbe-
sondere die des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nicht beeinträchtigt werden.
d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die 
den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt wor-
den, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberück-
sichtigt bleiben. Die obere Flurbereinigungsbehörde kann 
den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen 
lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen 
worden, so muss die obere Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen.

Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorge-
nommen worden, so kann die obere Flurbereinigungsbehör-
de anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach Anweisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand 
zu bringen hat.

Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben 
b), c) und d) dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten 
und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € für den 
einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)). Unter Umstän-
den kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 
Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegenstände eingezogen 
werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 
Abs. 3 FlurbG).

Für die ausgeschlossenen Flurstücke werden die mit dem 
Anordnungsbeschluss bzw. dem 
1. Änderungsbeschluss verfügten Einschränkungen des 
Eigentums aufgehoben.

6. Finanzierung des Verfahrens 

Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land 
Brandenburg.
Die Ausführungskosten trägt gemäß § 105 FlurbG die Teil-
nehmergemeinschaft.

7. Gründe

Gemäß § 7 Abs. 1 FlurbG ist das Verfahrensgebiet so zu 
begrenzen, dass der Zweck Bodenordnung möglichst voll-
kommen erreicht werden kann.
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Aus dem benachbarten BOV Freyenstein werden Flurstücke 
der Gemarkung Wulfersdorf zum BOV hinzugezogen, um 
eine bessere Arrondierung für die betroffenen Flurstücksei-
gentümer zu erreichen. Darüber hinaus wird das Flurstück 
112, Flur 110, Gemarkung Niemerlang wegen der Eintragung 
eines Wegerechtes zugezogen. Das Flurstück 73, Flur 3, 
Gemarkung Niemerlang ist bereits durch die Verfahrensab-
grenzung für das Verfahrensgebiet vorgesehen und somit 
hinzuzuziehen.

Aus dem Verfahren entlassen werden Flurstücke aus der 
Gemarkung Wulfersdorf, da sie zur Ortslage Wulfersdorf 
gehören und für die Verfahrensbearbeitung nicht benötigt 
werden. Die weiteren Flurstücke sind überhängige Straßen- 
und Wegeflurstücke, die im Zuge der Herstellung der Verfah-
rensgrenze entstanden sind und für die weitere Bearbeitung 
nicht mehr benötigt werden.

8. Hinweis über die Erhebung personenbezogener 
Daten

Im Flurbereinigungsverfahren werden personenbezogene 
Daten von Verfahrensbeteiligten und Dritten verarbeitet. 
Nähere Informationen gemäß der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) können auf der Internetseite 

https://lelf.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Informati-
on-DSGVO-FBV-nach-FlurbG.pdf

eingesehen werden. Alternativ sind die Informationen auch 
beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung, Fehrbelliner Str. 4 e, 16816 Neuruppin 
erhältlich.

9. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-
wirtschaft und Flurneuordnung, Fehrbelliner Str. 4 e, 16816 
Neuruppin Widerspruch erhoben werden. 

Neuruppin, den 10.08.2023 

Im Auftrag
DS Bertram Allert 

Schlussfeststellung im Bodenordnungsverfahren 
Freyenstein
Verf.-Nr. 4001M

wird hiermit gemäß § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetz (LwAnpG) i. V. m. § 149 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) die Schlussfeststellung erlassen und Folgendes 
festgestellt:

1. Die Ausführung des Bodenordnungsplanes und seiner 
Nachträge ist bewirkt.
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die in 
dem Bodenordnungsverfahren hätten berücksichtigt wer-
den müssen.
3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abge-
schlossen. 

Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung 
an die Teilnehmergemeinschaft ist das Bodenordnungsver-
fahren beendet und die Teilnehmergemeinschaft erloschen.

Gründe 

Die Voraussetzungen für die Schlussfeststellung nach § 149 
FlurbG liegen vor.

Der Bodenordnungsplan und die hierzu ergangenen Nach-
träge sind in allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das 
Eigentum an den neuen Grundstücken auf die in dem 
Bodenordnungsplan und in seinen Nachträgen genannten 
Beteiligten übergegangen. Die öffentlichen Bücher sind 
berichtigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines 
Monats beim Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-
wirtschaft und Flurneuordnung, Fehrbelliner Str. 4 e, 16816 
Neuruppin Widerspruch erhoben werden. 

Prenzlau, den 14.08.2023 

Im Auftrag
DS Matthias Benthin
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NICHTAMTLICHER TEIL

Begrüßung der neuen Auszubildenden

Die Gemeinde Heiligengrabe freut sich, zwei neue Aus-
zubildende in der Gemeinde begrüßen zu können. In der 
Gemeindeverwaltung wird Leonie Groth eine Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten und in der Kita Zaatzke wird 
Daniela Mensen eine Ausbildung zur Erzieherin absolvieren. 
Wir wünschen beiden eine spannende und tolle Lehrzeit.

Gratulation des Bürgermeister 
der Partnergemeinde

Die Gemeinde Heiligengrabe gratuliert nachträglich dem 
Bürgermeister Jens Stefan Wittmann (24.08.) der Partner-
gemeinde Fahrenbach zum Geburtstag und wünscht alles 
Gute.

Aus der Gemeinde

Ferienspaß im Hort „Haus der großen Strolche“ 
Ein interessantes und abwechslungsreiches Ferienpro-
gramm erwartete uns bereits in den ersten drei Ferienwo-
chen. Eines der Highlights in der ersten Woche war der 
Ausflug nach Kyritz in die Stadtbibliothek. Hier verbrachten 
wir einen Vormittag mit Rätselspaß und Geschicklichkeits-
spielen. Die Kinder gingen auf Spurensuche und konnten 
sich einmal wie ein Detektiv fühlen. An verschiedenen Stati-
onen konnten sie ihr Wissen unter Beweis stellen.

Dabei hatten sie tatkräftige Unterstützung von den Bibli-
othekarinnen. Jedes Kind bekam für seine erfolgreiche 
Teilnahme einen Detektivausweis. Danke an das Team der 
Stadtbibliothek in Kyritz.

Zwei Tage später stand für uns eine Schnitzeljagd und 
Überlebenstraining auf dem Plan. Auf dem Wanderweg 
Richtung Blandikow folgten wir den Hinweisen, die uns zu 
einem Waldstück führten.  Dort erwartete uns der Förster 
Olaf Bergmann mit seinem Hund Bernstein.
Auf leisen Sohlen bewegten wir uns mit Gummistiefeln oder 
barfuß durch den Wald, um verschiedene Tiere und ihre 
Verstecke zu entdecken. Auch einige interessante Spiele, 
wie Baumscheibenstapeln, oder Leitergolf erwarteten die 
Kinder. Eine neue Erfahrung war das Balancieren auf der 
Slackline zwischen zwei Bäumen. Hier trainierten die Kinder 
nicht nur ihre Lachmuskeln, sondern auch ihr Gleichgewicht 
und ihre Konzentration. Der Abschluss an diesem Tag bil-
dete das Bogenschießen mit Pfeil und Bogen, was allen viel 
Spaß machte.

Auf dem Sportplatz in Heiligengrabe verbrachten 23 Kinder 
in der gleichen Woche einen bewegungsreichen Vormittag 
mit dem Kreissportbund Ostprignitz e.V. Jedes Kind hatte 
die Möglichkeit, seine sportlichen Fähigkeiten unter Beweis 
zu stellen und ein Sportabzeichen abzulegen. Voller Elan, 
Kampfgeist und mit einer gewissen Portion Ehrgeiz nahmen 
alle Kinder daran teil. Dabei absolvierten sie verschiedene 

Disziplinen, wie beispielsweise Ballweitwurf oder Weit-
sprung. Zum Schluss erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde 
und für besonders gute Leistungen gab es das Sportabzei-
chen in Gold, Silber und Bronze. Danke an das Team vom 
Kreissportbund e.V.
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In der zweiten Ferienwoche verbrachten wir einen weite-
ren Tag in der Natur mit dem Förster Olaf Bergmann und 
seinem Hund Bernstein. Im Naturlernpfad in Heiligengrabe 
gingen die Kinder auf Entdeckungstour.  Mit Keschern und 
Becherlupen suchten sie voller Neugier im Nadelbach nach 
Wassertieren. Dabei gab es einige interessante Tiere zu 
entdecken und zu beobachten, wie beispielsweise eine 
Posthornschnecke. Herr Bergmann beantwortete die Fra-
gen der Kinder und erklärte ihnen Wissenswertes über die 
Lebewesen im Nadelbach. Weiter ging es durch den Wald, 
hier balancierten die Kinder über Baumstämme und über 
die Slackline. Sie entdeckten leckere Blaubeersträucher, 
Pflanzen und Pilze. Bevor wir unseren selbstgemachten 
Kartoffelsalat mit Würstchen im Wald zum Mittag aßen, 
nutzten wir die Tierweitsprunganlage. Danach hatte jedes 
Kind die Möglichkeit den Umgang mit einer Kinderarmbrust 
zu üben. Für jeden Treffer gab es kleine Süßigkeit. Ein großes 
Dankeschön geht an Olaf Bergmann, der uns immer wieder 
in den Ferien mit tollen neuen Ideen und kreativen Spielen 
überrascht.

In der dritten Ferienwoche besuchten wir die Firma Bran-
denburger Landtechnik GmbH im Claasbetriebszentrum 
im Gewerbegebiet Heiligengrabe-Liebenthal. Zu Beginn 
konnten die Kinder in einem Video und einem Lied vieles 
über die Landwirtschaft, die Maschinen, die Landwirte und 
deren Arbeit erfahren. Mit Hilfe von Anschauungsmaterialien 
hatten die großen Strolche die Möglichkeit, sich die unter-
schiedlichen Getreidesorten genauer anzuschauen und 
diese mit ihren Sinnen zu entdecken.
Natürlich gab es auch einen Rundgang durch die Firma, 
somit konnten wir einen kleinen Einblick in die tägliche Ar-
beit erfahren. Die Mitarbeiter der Firma BLT überraschten 
die Hortkinder mit einer kleinen Geschenktüte. Die Kinder 
waren ganz fasziniert von den großen Maschinen und stell-
ten dazu viele Fragen. Zum Schluss war für jedes Kind eine 
Rundfahrt mit einer Großmaschine auf dem Firmengelände 
etwas ganz Besonderes. Ein großes Dankeschön geht an 
die Mitarbeiter Frau Lemke, Herrn Seegebrecht und Herrn 
Laue, die diesen Tag für die Kinder super vorbereitet und 
spannend gestaltet haben.

Wir waren sehr begeistert und kommen gerne wieder. 
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Zum Mittagessen waren wir in der AGIP ENI-Tankstelle in 
Liebenthal. Auf uns warteten ein gedeckter Tisch, eine schö-
ne Atmosphäre und ein toller Service. Es gab Schnitzel mit 
Pommes, was uns allen sehr gut schmeckte. Vielen lieben 
Dank an das Team der Tankstelle. 

Ein weiteres Ferienangebot war unser Ausflug nach Ble-
sendorf. Hier verbrachten wir einen tollen Vormittag voller 
Spiel und Spaß in der Kegelbahn. Für einige Kinder war das 
Kegeln eine ganz neue Erfahrung, andere wiederrum waren 
schon öfter in einer Kegelbahn und kleine Profis. In einer an-
genehmen Atmosphäre kegelten die Kinder einige Runden 
gegeneinander und erzielten tolle Ergebnisse. Dabei stellten 
sie ihre Zielgenauigkeit, ihre Koordination und Ausdauer 
unter Beweis. Zum Schluss spielten sie noch verschiedene 
Teamspiele, wie beispielsweise Pferderennen. Ein Danke-
schön geht an Frau Lambeck, die uns die Kegelbahn zur 
Verfügung stellte und uns mit ihrer liebenswerten Art den 
Vormittag verschönert hat.

Die Kita „Gänseblümchen“ verabschiedet sich von den 
Einschülern
Am Freitag, dem 30.06.2023, fand die Abschlussfahrt 
mit anschließender Abschiedsfeier für unsere Einschüler 
statt. Die Mäusegruppe fuhr mit ihren Erzieherinnen Frau 
Preis und Frau Kralisch mit dem Kremser von Zaatzke 
nach Dossow. Dort angekommen, wurde eine Stärkung im 
Sporthaus zu sich genommen. Anschließend ging es ins 
Zirkuszelt. Anlässlich der 750. Jahrfeier in Dossow wurde 
eine Zirkusvorstellung kostenfrei für alle Kitas aufgeführt. 3 
Hunde und 4 Akteure zeigten eine 2-stündige Unterhaltung 
mit viel Spiel, Spaß und Musik. Nach der Vorstellung brachte 
Familie Schröder Pommes zum Mittagessen. Diese konnten 
dank einer Überdachung im Trockenen gegessen werden. 
Nach dem Mittagessen ging es mit dem Kremser wieder 
zurück zur Kita.

In Zaatzke angekommen, ging es per Fußmarsch von der 
Kita zum Sportplatz. Dort stand das geschmückte Festzelt 
mit vielen Sitzmöglichkeiten bereit.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Orlando 
Gernhard, der uns sehr unterstützt hat. Das Zelt füllte sich 
schnell mit den Eltern, Großeltern, Geschwistern und Ange-
hörigen der Kinder.

Sommerfest in der Kita „Gänseblümchen“
Am 28.06.23 feierten wir in unserer Kita unser traditionelles 
Sommerfest. Die Kinder kamen als Einhörner, Feuerwehr-
männer und Piraten verkleidet in die Kita. Der Tag startete 
mit einem gemeinsamen Morgenkreis im Freien. Unser 
großes buntes Schwungtuch kam zum Einsatz und alle 
Kinder fassten mit an. Anschließend bedienten sich die 
Kinder am reichhaltigen Buffet, das von den Eltern zusam-
mengestellt wurde. Danach ging es mit viel Spiel und Spaß 
weiter. Neben zwei großen Hüpfburgen wurden auf dem 
Kitahof mehrere Stationen aufgebaut. Beim Sackhüpfen 
konnten die Kinder ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. 
Ein weiterer Höhepunkt, gerade für unsere Kleinen, war die 
große Seifenblasenmaschine. Zur Abkühlung bekam jedes 
Kind noch ein Eis. Es war ein toller Sommertag! Wir möchten 
uns herzlich bei allen Eltern für das leckere Buffet bedanken. 
Vielen lieben Dank auch an Herrn Mike Reypa für das Auf-
stellen der Hüpfburgen. 

Die Kinder und Erzieher der Kita „Gänseblümchen“ aus 
Zaatzke
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Information zur Inanspruchnahme des Schulsozialfonds

Liebe Eltern,
das Land Brandenburg möchte allen Schülerinnen und 
Schülern, unabhängig von der sozialen Lage der Eltern, in 
Ergänzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) die 
Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und 
Aktivitäten ermöglichen.

Zielgruppe für die Gewährleistung der finanziellen Unter-
stützung sind insbesondere Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 1 bis 10, deren Eltern

• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II),
• Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII),
• Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
• Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz 
(BKKG),
• Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) beziehen 
oder
• eine Befreiung vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen 
der Lernmittelverordnung geltend machen könnten.

Darüber hinaus können bei unverschuldeten finanziellen 
Notlagen, welche durch ein schwerwiegendes Ereignis 
oder eine Verkettung unglücklicher Umstände entstanden 
sind, Mittel ausgereicht werden (z.B. schwere Erkrankung 
eines Erziehungsberechtigten, Unfall, Trennung der Eltern, 
Todesfall, Einnahmeausfälle bei Selbstständigkeit oder 
Wohnungsverlust, Ausbleiben von Unterhaltszahlungen bei 
Alleinerziehenden).
Ein Rechtsanspruch auf eine finanzielle Unterstützung be-
steht nicht.

Was wird gefördert?
• Ergänzende, kostenpflichtige Ganztagsangebote, Lern- 
und Arbeitsmittel, die von der Lernmittelfreiheit ausge-
nommen sind und die Nutzung höherwertiger technischer 
Hilfsmittel
(Beispiele: Arbeitshefte, ergänzende Schulmaterialien und 
Sportbekleidung und –schuhe für den Schulsport, Taschen-
rechner, Eintrittsgelder, Finanzierung von Klassenfahrten 
- nur falls keine Inanspruchnahme von Bildung und Teilhabe 
(BuT))

Was wird nicht gefördert?
• grundsätzlich ausgeschlossen sind Leistungen, die über 
andere Fördermöglichkeiten erstattet werden, also z.B. über 
BuT, direkte Leistungen des Jobcenters, Befreiung vom 
Eigenanteil bei den Lehrbüchern usw.
Beispiele: eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klas-
senfahrten, Nachhilfeunterricht, Mittagessen, Lehrbücher, 
Schülerbeförderungskosten, Beiträge zur Klassenkasse 
usw.
Wie läuft das Prozedere ab?

• finanzielle Notlage ist im Schulsekretariat anzuzeigen (for-
meller Antrag ist nicht erforderlich).
• der Anzeige bitte beilegen: originale Kaufbelege, Kopie 

Nach einigen Abschiedsworten von Frau Gratzkowski 
führten die Kinder ein Programm mit Liedern und Gedichten 
auf. Die Kinder bekamen ihre Schultüten und einen kleinen 
Blumenstrauß überreicht. Auch die Gruppenerzieher wurden 
mit Rosen und einem Bild beschenkt. Dafür nochmal einen 
herzlichen Dank an alle Eltern.
Zum Abendessen gab es ein reichhaltiges Buffet, das von 
den Eltern zusammengestellt wurde. Außerdem gab es 
leckere Bratwurst und Fleisch vom Grill, gesponsert von 
Familie Schröder. Dafür möchten wir uns bei allen Eltern 
und insbesondere Familie Schröder für ihre Unterstützung 
bedanken. Nach dem Essen wurde gelacht und viel erzählt.
Wir wünschen unseren Einschülern einen tollen Schulstart 
und alles Gute für die Zukunft!

Die Kinder und Erzieher der Kita „Gänseblümchen“ aus 
Zaatzke

Öffentliche Bekanntmachung
des Wasser- und Abwasserverbandes Wittstock

Rohrnetzspülung der Trinkwasserversorgungsleitungen in 
der Gemeinde Heiligengrabe
Um die Trinkwasserqualität gewährleisten zu können, führt 
der WAV Wittstock vom 04.09. bis 08.09.2023 eine technisch 
unterstützte Rohrnetzspülung der Trinkwasserhauptlei-
tungen in der Ortslage Heiligengrabe, im Gewerbegebiet 
Heiligengrabe sowie in den Ortsteilen Maulbeerwalde und 
Blesendorf der Gemeinde Heiligengrabe durch. Die Arbeiten 
werden ausschließlich in den Nachtstunden von ca. 21:00 
Uhr bis 06:00 Uhr erfolgen:

Datum Zeitraum Versorgungsgebiete

04.09. bis 
6.09.2023

21:00 bis 
06:00 Uhr

Ortslage Heiligengrabe und
Gewerbegebiet Heiligengrabe

06.09. bis 
7.09.2023

21:00 bis 
06:00 Uhr

Ortsteil Maulbeerwalde der
Gemeinde Heiligengrabe

07.09. bis 
8.09.2023

21:00 bis 
06:00 Uhr

Ortsteil Blesendorf der
Gemeinde Heiligengrabe

Der WAV Wittstock bittet darum, druckabhängige Geräte, 
wie z.B. Wasch- und Geschirrspülmaschinen sowie Gas- 
und Elektrothermen während der genannten Termine nicht 
anzustellen. WC-Spülungen können weiterhin genutzt 
werden, wobei Spülkästen für die Dauer kurzzeitiger Ver-
sorgungsunterbrechungen nicht neu befüllt werden. Das 
Schließen der Hausanschlüsse ist nicht erforderlich. Wir 
empfehlen, sich für den angegebenen Zeitraum ggf. mit 
Frischwasser zu bevorraten. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.wav-wittstock.de.

Sollten sich während der Zeit der Spülung Rückfragen er-
geben, wenden Sie sich bitte an folgende Telefonnummer: 
0172 1590585. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wasser- und Abwasserverband Wittstock
Der Verbandsvorsteher

Informationen
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Bescheide über Sozialleistungen oder formlose Schilderung 
der aktuellen wirtschaftlichen Notlage
• der/die Schulleiter/in prüft den Vorgang und informiert Sie 
über ihre Entscheidung (Zu- oder Absage)

Der gesamte Vorgang wird unter strengster Vertraulichkeit 
abgewickelt!

Sollten Sie zu dem Personenkreis gehören, scheuen Sie sich 
nicht vor der Inanspruchnahme dieser Leistung

Bundesweiter Warntag
Am 14.09.2023 um 11:00 Uhr findet der dritte bundesweite 
Warntag statt. Dabei kommt es zum flächendeckenden Aus-
lösen der Sirenen, Warnmeldungen über Radio, Fernseher 
oder Mobiltelefon. Dieser Tag dient zur Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit des Modularen Warnsystems  (MoWaS).

Blumenthal

Einladung zum Skat- und Rommé-Turnier
Der „Blumenthaler KULT e.V.“ lädt alle Kartenspieler 
zum Skat- und Rommé-Turnier ein.

Wann: 22.09.2023 um 18 Uhr
Wo: Bürgerhaus Blumenthal, Straße der Einheit 34
Das Startgeld beträgt 5 €.

Um Anmeldung bis zum  18.09.2023  unter
01 71/ 5 15 68 27 Gabriele Rohwedder
01 70 /5 56 11 77 Susann Geyer
wird gebeten

Für die Versorgung stehen Getränke und ein kleiner Imbiss 
zur Verfügung.
Den besten Spielern werden Preise überreicht. Wir freuen 
uns auf einen schönen Abend!
Der „Blumenthaler KULT e.V.“

Nachbarschafts-Café
14:00 Uhr – 16:00 Uhr im Bürgerhaus Blumenthal

Jeden 1. Dienstag im Monat treffen wir uns,
um gesellschaftlich den Nachmittag zu verbringen
und uns über aktuelle Themen zu unterhalten.
Kaffee und Kuchen werden bereitgestellt.

Ansprechpartner/in:
Kristoff Markantelli: 0162/79 22 857
Kümmerin Deniz Öz: 033984/50 98 99

„Handarbeits-Kreativ-Treff“ im Bürgerhaus Blumenthal
Donnerstag, 07.09.2023, ab 18:00 Uhr
  
Alle Freunde der Handarbeit und des kreativen Gestaltens – 
egal welcher Art - sind herzlich eingeladen, sich regelmäßig 

zu treffen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. 
Anfänger sind herzlich willkommen. 
Bitte bringen Sie dazu Ihr eigenes Material mit.

Tag und Uhrzeit können für künftige Treffen verändert wer-
den.

Ansprechpartnerinnen:
Burga Oesterle  Tel: 01575 113 99 68
Kümmerin Deniz Öz Tel: 033984 50 98 99

Digitale Stammtische in Heiligengrabe / Blumenthal
Donnerstag, 28.09.2023, von 13:00 Uhr - 14:30 Uhr im Bür-
gerhaus Blumenthal

Haben Sie Fragen zu Ihrem Smartphone oder Tablet, brau-
chen Sie Unterstützung bei einer bestimmten App, beim 
Herunterladen von QR-Codes oder beim Datenreinigen auf 
Ihrem Gerät?
Lassen Sie uns all diese Fragen klären und von- und mitei-
nander lernen.

Ansprechpartnerin: Kümmerin Deniz Öz
Tel: 033984 50 98 99

Bürgerfrühstück
Freitag, 29.09.2023, von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr  im Bürger-
haus Blumenthal

Wir bereiten gemeinsam das Frühstück vor und läuten in 
geselliger Runde das Wochenende ein.
Ich bitte um Anmeldung bis zum 26.09.2023 unter der Tele-
fonnummer: 033984 509899
oder per E-Mail: kuemmerin-blumenthal@t-online.de

Dorfwerkstatt in Blumenthal
Donnerstag, 28.09.2023, von 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

auf der Terrasse des  kleinen Pavillons auf dem Gelände der 
Kleinen Grundschule Blumenthal.
Hier können Dinge repariert oder Fachwissen ausgetauscht 
werden.

Werkzeug ist vorhanden und kann kostenfrei genutzt wer-
den.

Herr Ralf Kallweit wird die Dorfwerkstatt ehrenamtlich 
betreuen und steht für Fragen rund um die Reparatur zur 
Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Dinge zu reparieren statt wegzuwer-
fen oder in einen regen fachlichen Austausch zu kommen.

Da das Angebot durch die Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt gefördert wird, sind die Teilnahme und Nutzung 
des Werkzeugs kostenfrei möglich.

Veranstaltungen in der Gemeinde
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Kontakt:
D. Öz Tel.: 033984 509899
 E-Mail: kuemmerin-blumenthal@t-online.de
M. Striegler Tel.: 0152 26832699
 E-Mail: m.striegler@estaruppin.de
N. Klöhn Tel.: 0175 1967747
 E-Mail: n.kloehn@estaruppin.de
D. Seehaber Tel.: 01515 4828748
 E-Mail: d.seehaber@estaruppin.de

Pflasterkunde für Jung und Alt
Montag, 11.09.2023, 14:30 Uhr - 17:30 Uhr im Bürgerhaus 
Blumenthal

Der DRK-Kreisverband Gransee-Ostprignitz Ruppin e.V. mit 
seinem Fachbereich Erste Hilfe unter der Leitung von Herrn 
Franz und seinen Kollegen, bietet am 11.09.23 einen Kurs 
Pflasterkunde für Jung und Alt an.

In dem 3 stündigen Kurs wird der DRK-Kreisverband die 
unterschiedlichen Pflasterschnitte für leichte Schürf- und 
Schnittverletzungen gemeinsam gestalten und probieren. 

Erste Hilfe leicht gemacht: auch das Vorgehen bei einer 
bewusstlosen Person  (Stabile Seitenlage) und das Vorge-
hen bei einem Fahrradsturz (Kopfverband) werden in den 3 
Stunden demonstriert. 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 07.09.2023.

Glienicke
Konzert in der Schinkelkirche Glienicke am Sonntag, 
17.09.2023, 14 Uhr

Unter dem Motto „Duette im Quartett“ präsentieren die Mu-
siker „vier von hier“ bekannte und weniger bekannte Duette 
der Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte. Der Eintritt ist 
frei, es wird jedoch um Spenden für den Erhalt der Schin-
kelkirche gebeten.
Im Anschluss lädt der Förderverein zu 
Kaffee und Kuchen in den Gemeinderaum ein.

Grabow 
Dorffest Grabow
23.09.2023, 13:00 Uhr-02:00 Uhr
Sportplatz
Umzug um 13:30 Uhr

Heiligengrabe
Kartenspieler aufgepasst!!!
Skat- und Romme`-Abend beim Verein „Dorfleben 
Heiligengrabe“e.V. im Dorfgemeinschaftshaus Pavillon am 
Samstag, 7. Oktober, 18 Uhr. Das Startgeld von 5 Euro ist am 
Abend vor Ort zu entrichten. Es warten wie immer Preise auf 
die besten Spieler. Für Getränke und einen kleinen Imbiss 
wird gesorgt. Auf einen gemütlichen Spieleabend!

Bitte melden Sie sich unbedingt an bei Giesela Szramek 
unter 033962 50386.
Danke. Wir freuen uns auf Sie!

Wie bereits angekündigt, laden wir am Freitag, 20.10.2023, 
zu einer BUCHLESUNG ein. Ab 17 Uhr liest der Heiligengra-
ber Fantasy-Autor Calvin Cozym zwei Kurzgeschichten für 
Jugendliche. Anschließend liest er aus seinem Roman „Die 
Chroniken von Mytlaghyr“ (Hexenjagd) für Junggebliebene 
und Erwachsene. Wer mit uns Fantasy erleben möchte, ist 
hier genau richtig. Am Ende und zwischendrin wird es Weine 
zum Verkosten geben, die ein selbstständiger Weinberater 
kredenzt. Für die Weinverkostung ist ein Unkostenbeitrag 
von 8 Euro vor Ort zu entrichten.

Um für unsere Gäste eine angenehme Genießer-Atmosphäre 
schaffen zu können, bitten wir um Voranmeldung bis zum 
15.10.2023 bei Gundula Fröhlich vom „Dorfverein Heiligen-
grabe“ e.V. unter 033962 50475

HALLOWEEN zum ersten Mal am Pavillon
Lasst uns wieder schaurig schönes Halloween feiern am 
Montag, 30.10.2023 Wir treffen uns zum Fackelumzug am 
Feuerwehrgerätehaus, gehen dann über den Spatzenberg 
zum Pavillon. Dort erwarten uns Kinderspiele, warme und 
kalte Getränke, Deftiges vom Grill, Soljanka...
Alle Kinder mit Kostüm erhalten eine kleine Überraschung. 
Auf eine tolle Party!

Die Mitglieder vom Dorfverein freuen sich über viele kleine 
und große Gäste.

Internetcafé im Pavillon Heiligengrabe
Mittwoch, 06.09.2023, von 15:00 Uhr – 16:30 Uhr

Alle Bürgerinnen und Bürger können von 15:00 Uhr – 16:30 
Uhr kostenfrei im Internet surfen, Formulare ausdrucken 
oder ihre E-Mails lesen.

Laptops, Tablets, Internet und ein Drucker werden Ihnen an 
diesem Nachmittag kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Auch Fragen im Umgang mit dem eigenen Handy, Laptop 
oder Tablet können gestellt werden.

Ulrike Martz vom Verein Dorfleben Heiligengrabe e.V. und 
die Kümmerin Deniz Öz stehen Ihnen für all Ihre Fragen rund 
um die digitale Welt zur Verfügung.

Familiencafé im September 2023 in Heiligengrabe
Liebe Eltern, liebe Kinder,
mit unserem Familiencafé möchten wir Euch einen Rahmen 
bieten, um als Familie gemeinsame und schöne Momente 
zu erleben sowie  bestehende Kontakte zu pflegen, neue 
Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.
Euer Team von  „Engagiert für die Gemeinde Heiligengrabe“
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Kurs zum Thema Verschlucken / Einatmen von Fremd-
körpern und Erste Hilfe Maßnahmen bei Verbrühung 
und Verbrennung
Der DRK Kreisverband Gransee-Ostprignitz Ruppin e.V. mit 
seinem Fachbereich Erste Hilfe unter der Leitung von Herrn 
Franz und seinen Kollegen, bieten am 25.09.23 einen Kurs 
zum Thema Verschlucken/Einatmen von Fremdkörpern (mit 
praktischer Übung, den Heimlich-Handgriff) bei Jung und 
Alt an.

Auch das Thema Verbrühung und Verbrennung wird der 
DRK-Kreisverband Ihnen näher bringen.
In dem 3-stündigen Kurs werden Sie die unterschiedlichen 
Stadien und ihre Erste-Hilfe-Maßnahmen mit Ihnen gemein-
sam bearbeiten und Ihre Fragen beantworten.

Da das Angebot durch die Deutsche Stiftung für Enga-
gement und Ehrenamt gefördert wird, ist die Teilnahme 
kostenfrei möglich.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 21.09.2023

Ansprechpartnerinnen:
D. Öz Tel.: 033984 509899
 E-Mail: kuemmerin-blumenthal@t-online.de
M. Striegler Tel.: 0152 26832699
 E-Mail: m.striegler@estaruppin.de
N. Klöhn Tel.: 0175 1967747
 E-Mail: n.kloehn@estaruppin.de
D. Seehaber Tel.: 01515 4828748
 E-Mail: d.seehaber@estaruppin.de

28. Literarischer Bilderbogen in Heiligengrabe
Lesung mit Carmen-Maja Antoni und Jennipher Antoni 
„Alt und Jung – Amüsante Geschichten rund ums Älterwer-
den“

Auf die Lebensspuren in ihrem freundlichen Gesicht ist sie 
stolz, in ihren Augen blitzt der Schalk. Ob Bühne, Film oder 
Fernsehen, die Schauspielerin Carmen–Maja Antoni prägt 
sich bis heute ein. Gemeinsam mit ihrer Tochter Jennipher 
Antoni, ebenfalls Schauspielerin, kommt sie nach Heiligen-
grabe. Im Gepäck haben Mutter und Tochter amüsante 
Geschichten ums Älterwerden.
Die beiden Schauspielerinnen zu erleben, wenn sie die skur-
rilen Geschichten, Anekdoten, Märchen und Gedichte von 
Ilse Gräfin von Bredow, Lew Tolstoi, Wilhelm Busch, Loriot 
und anderen präsentieren, sollten Sie nicht verpassen. Unter 
dem Motto „Alt und Jung“ gibt es Amüsantes um das Äl-
terwerden – zum Lachen, Nachdenken und manchmal auch 
zum Weinen.

Datum: Freitag, den 13.10.2023
Uhrzeit: 19:30 Uhr
Location: Kapitelsaal im Kloster Stift zum Heiligengrabe
Eintritt: 12 €, ermäßigt 10 €

Kartenreservierung:
Gemeindebibliothek Heiligengrabe
Am Birkenwäldchen 1 b
16909 Heiligengrabe
Telefon: 033962 67314 / E-Mail: gewerbe@heiligengrabe.de

Herzsprung

Irische Musik in Herzsprung
Am Samstag, dem 02.09.2023, findet ab 16 Uhr

ein Irisches Konzert der Gruppe Dandelion
in der Herzsprunger Dorfkirche statt.
Im Anschluss stehen ein kleiner Imbiss und Getränke bereit.
Der Eintritt ist frei.
Wir bitten um eine Spende zur Sanierung des Kirchendaches
und für die Musiker.

Es laden herzlich ein
die Kirchengemeinde Herzsprung,
der Ortsbeirat Herzsprung und 
die Dorfgemeinschaft Jung und Alt Herzsprung e.V.

Königsberg

Nachbarschaftstreff
Mittwoch, 13.09.2023, ab 14:00 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus in Königsberg

Kommen Sie bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch und lassen 
Sie den Nachmittag je nach Lust und Laune ausklingen.

Feuerwehrjubiläum + Dorffest Königsberg
16.09.2023, 11:00 Uhr – 01:00 Uhr
DGH 
mit Umzug um 11:00 Uhr

112-jähriges Jubiläum der FFw Königsberg +
30 Jahre Jugendfeuerwehr Königsberg

Am 16.09.2023 stellen wir und die ansässigen Vereine für alle 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Heiligengrabe und 
ihre Gäste ein tolles Programm auf die Beine! 
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen!

Programm:
Ab 9 Uhr Abnahme der Kinderflamme.
Um 11 Uhr beginnt der Festumzug durchs Dorf, begleitet 
vom Fanfarenzug aus Neustadt(Dosse).
Anschließend Ansprache und Grußworte.
Nach dem Mittagessen aus der Gulaschkanone wird es eine 
Vorführung der Jugendfeuerwehr Königsberg geben.
Danach beginnen die 
Wettkämpfe der Feuerwehren mit dem Löschangriff nass.

Weitere Höhepunkte:
- Fahrzeugausstellung / Fahrzeugtechnik von Feuerwehr, 
   Polizei und Katastrophenschutz
- Vorführung der Rettungshundestaffel
- Rollerparcour der Polizei 
- Feuerwehrhüpfburg
- Kegelbahn 
- Lernort Natur Anhänger
- Castingsport
- offene Kirche
- Schießstand
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- Gulaschkanone 
- Woja‘s Räucherfisch 
- Biertanker
- Wildschwein am Spieß 
- Leckereien vom Grill 
ab 20 Uhr Tanz im Festzelt mit DJ Dörki

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Freiwillige Feuerwehr Königsberg 

Wernikow

Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossen-
schaft Zaatzke-Glienicke
Am 14.10.2023 um 12:30 Uhr 
Ort: Gaststätte Göske in Wernikow 

Der Verstand lädt alle Landeigentümer zur diesjährigen Ge-
nossenschaftsversammlung ein. 

Tagesordnung:
• Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
• Feststellung der Stimmberechtigten  
• Bericht des Vorstandes
• Bericht des Kassenführers
• Bericht des Kassenprüfers
• Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
• Beschluss über den Haushaltsplan 2023/24
• Diskussion
• Wahl des Vorstandes
• Schlusswort des Vorsitzenden 

Der Vorstand.

Bei Teilnahme wird um Rückmeldung bis zum 30.09.2023 
bei
Frau Rosi Luck   Tel.: 03394 - 441266
oder Frau Karin Knebel  Tel.: 03394 – 443606

Zaatzke

Erntefest Zaatzke
09.09.2023, 14:00 Uhr – 02:00 Uhr, Insel Zaatzke
mit Umzug um 14:00 Uhr

Der Tag des offenen Denkmals® 2023
Zum Jubiläumsjahr werden Denkmal-Talente gefeiert

„Talent Monument“ heißt das Motto für den Tag des offenen 
Denkmals in diesem Jahr. Zum 30-jährigen Jubiläum des 
Aktionstags werden somit Denkmale und ihre Einzigartig-
keit im Rampenlicht stehen. Der Aktionstag findet am 10. 
September 2023 in ganz Deutschland statt und richtet seine 
Scheinwerfer auf Denkmal-Talente aller Art – ob groß oder 
klein, ob glanzvoll oder unscheinbar. Was macht ein Denk-
mal aus und welche unbekannten Monumente haben mehr 
Aufmerksamkeit verdient? Der Tag des offenen Denkmals 
stellt bereits bekannte und noch verborgene Denkmalschät-
ze im Jahr 2023 der Öffentlichkeit vor – und bringt sie bun-
desweit zum Strahlen.

Auch in der Gemeinde Heiligengrabe öffnen einige Denk-
mäler ihre Pforten, um Interessenten an die Geschichte und 
Architektur der jeweiligen Denkmäler heranzuführen. 

Folgende Denkmäler können Sie am 10. September 2023 im 
Gemeindegebiet Heiligengrabe besuchen und bestaunen:

- Kloster Stift zum Heiligengrabe
- Evangelische Dorfkirche Jabel
- Dorfkirche Rosenwinkel

Nähere Informationen zu den offenen Denkmälern erhalten 
Sie unter 
www.tag-des-offenen-denkmals.de.
Nutzen Sie den Tag des offenen Denkmals für die Erkundung 
der Denkmäler unserer Region.

Fellenberg
SB Gewerbe/Tourismus/Wirtschaftsförderung
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Stellenanzeigen in der Gemeinde Heiligengrabe

Arbeitgeber Tätigkeit Telefon E-Mail Internet

Geyer Bau

Maurer (m/w/d)

0171-2496074 info@geyer-bau.com www.geyer-bau.com
Ausbildung Maurer 
(m/w/d)

Königsberger  
Agrarservice GmbH

Landwirte bzw. Fachkräf-
te für Agrarservice und 
Landmaschinenschlosser 
(m/w/d) 0173-6159723

m.schuran@koenigsberger-
agrarservice.de

www.koenigsberger-agrar-
service.de

Kraftfahrer im  
Fernverkehr (m/w/d)

Gisav GmbH

Mitarbeiter System-
gastronomie (m/w/d) 033963-40246 

0172-3803946
gisav@t-online.de

Koch (m/w/d) für 
Familienfeierlichkeiten“

KERRY Ingredients GmbH
Schichtführer (m/w/d) 

09371-409052 HR.Germany@kerry.com www.kerry.com

Anlagenfahrer (m/w/d)

BRAUSEBACH  
Gemeinschaftsschule im 
Kloster Stift zum Heiligen-
grabe

Erzieher/Lehrkraft Primar- 
u. Sek.-Stufe (m/w/d)
1.-10. Jahrgang

033962-129988 kontakt@brausebach.org www.brausebach.org 

Ernst Elley GmbH & Co. 
KG

Elektroniker / Mechatroni-
ker (m/w/d)

033962-70874 bewerbung@graeper.de www.graeper.de

Bioenergie  
Heiligengrabe GmbH

Anlagenfahrer Biogasan-
lage (m/w/d)

0173 5828848 tim.josten@
loick-bioenergie .de

www.loick-bioenergie.de

WNS Wittstocker Nutz-
fahrzeuge Handels-
& Servicegesellschaft
mbH

Ausbildung zum Kfz-
Mechatroniker 
(Nutzfahrzeugtechnik) 
m/w/d

Ausbildung Bereich 
Lager/Werkstatt (Fach-
kraft für Lagerlogistik) 
m/w/d

033962-70528 wns.man.liebenthal@freenet.de www.wns-man.de

Thomas Jansen 
Ortsplanung

Stadtplaner/Architekten 
oder Ingenieure (m/w/d)

Bürokauffrau/-mann 
(m/w/d) in Voll- o. Teilzeit

technischer Zeichner / 
Bauzeichner (m/w/d) in 
Voll- o. Teilzeit

033984-8780 mail@ortsplanung.com www.ortsplanung.com

S&B Bau
GmbH & Co. KG

Maurer (m/w/d)
Bauhilfsarbeiter (m/w/d)

033984-50872 
0172-9522296  
0174-3170535

info@s-b-bau.com www.s-b-bau.com

Husmann 
Umwelt-Technik GmbH

Schweißer / Konstruktions-
mechaniker (m/w/d)

Elektriker (m/w/d)
Kundendienstmonteur 
(m/w/d)
Technischer Zeichner -
Arbeitsvorbereitung 
(m/w/d)

033962-80310 weiss@husmann.com www.husmann-technik.de
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Gottesdienste der Gemeinde

Pfarrbereich Papenbruch

Samstag, den 02.09.2023,
16:00  Uhr Konzert der Gruppe „Dandelion“ mit irischer 
Musik in Herzsprung

Mittwoch, den 06.09.2023,
18:30  Uhr Gesprächsabend in Christdorf

Sonntag, den 17.09.2023,
9:30 Uhr  Gottesdienst in Herzsprung

Donnerstag, den 21.09.2023,
18:30 Uhr  Gemeindetreff in Jabel

Samstag, den 23.09.2023,
18:00 Uhr  Gottesdienst in Königsberg

Sonntag, den 24.09.2023,
9:30 Uhr  Gottesdienst in Liebenthal
11:00 Uhr  Gottesdienst in Blandikow

Pfarrbereich Heiligengrabe 

Sonntag, den 03.09.2023,
10:00 Uhr Gottesdienst in der Dorfkirche

Sonntag, den 10.09.2023,
10:00 Uhr Gottesdienst in der Stiftskirche

Sonntag, den 17.09.2023,
10:00 Uhr Gottesdienst in der Dorfkirche

Sonntag, den 24.09.2023,
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlfeier
in der Stiftskirche

Evangelisch-Lutherische Kirche in Jabel

Sonntag, den 03.09.2023,
10:00 Uhr Gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee.

Sonntag, den 10.09.2023,
10:00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst.

Sonntag, den 17.09.2023,
10:00 Uhr Gottesdienst.

Sonntag, den 24.09.2023,
10:00 Uhr Musikalischer Gottesdienst in Schwerin (Brunnen-
str. 10) und Kindergottesdienst, anschließend gemeinsames 
Mittagessen. Mitfahrgelegenheiten werden vereinbart.



20

Impressum: 
Herausgeber:  Gemeinde Heiligengrabe - Der Bürgermeister - Am Birkenwäldchen 1a, 16909 Heiligengrabe OT Heiligengrabe
Auflage:  2.200 Exemplare
Druck/Anzeigenannahme: Druckerei Albert Koch, Reepergang 1, 16928 Pritzwalk, Fon 03395/30500 - mail@druckerei-koch.de

Kostenlose Verteilung an alle Haushalte im Gemeindebereich / Einzelverkauf: 0,50 € (ggf. zzgl. Kosten für Versand)
Es wird keine Haftung für die Inhalte externer Artikel übernommen. Für den Inhalt dieser sind ausschließlich deren Verfasser verantwortlich.

Kontakt 
Eva-von-Tiele-Winckler-Weg 12

16909 Heiligengrabe
Fon 03 39 62 / 68 149

Mobil 01 51- 62 97 67 57
E-Mail axel.bohle@friedenshort.de www.tagespflege-eva.de 

Tagespflege Eva
Ab Mai 2022

Stiftung Diakonissenhaus 
Friedenshort

Senioren – mitten im Leben
•  Abwechslungsreiche Tages-

gestaltung

•  Individuelle Lebensqualität 

• Selbstständigkeit im Alter
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Geburtstagsgrüße im Monat September
Der Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe und die Ortsvorsteher der

Ortsteile gratulieren allen Rentnern recht herzlich.

Blumenthal
02.09.2023  Gert Negendank    zum 85. Geburtstag

Heiligengrabe
06.09.2023  Irene Seemann    zum 90. Geburtstag
17.09.2023  Margitta Hordan    zum 80. Geburtstag
27.09.2023  Christel Hesselbarth   zum 70. Geburtstag

Herzsprung
05.09.2023  Selma Müller    zum 85. Geburtstag

Horst
10.09.2023  Fritz Birk    zum 85. Geburtstag

Liebenthal
17.09.2023  Lore Stark    zum 75. Geburtstag

Wir ermitteln den aktuellen Marktpreis, besorgen 
sämtliche Unterlagen, begleiten Sie bis hin zum Notar 
und erstellen für Sie kostenlos den Energieausweis.

Filialleiterin Silke Boldt
16928 Pritzwalk I Marktplatz 2

Telefon 03395 - 800 899
IMMOBILIEN-W-WITTSTOCK.DE

Möchten
Sie Ihr
Haus
verkaufen?

Wir helfen
Ihnen gern
dabei!
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Jahre

Erfahrung


